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Bekanntmachung
Aus Grmrd von 8 29 Abs. I und 8 »3 Abs. 1 ä <i | 2
Verordnung des Bundesrats über vre Regelung he-

Serkehrs mit Brotgetreide und Mehl , vom 25 . Januar
915 (Reichs -Itzesetzbl. S . 35) wird folgendes bestimmt:

I.
Die Vorschrift des 8 29 Ms . 1 der Verordnung des

»undesrats über die Regelung des Verfthrs Brott
Getreide und Mehl vom 25 . Januar 1915 ir,tt mit dem
>5. März 1915 in Kraft.

II.
Als Stelle , an tvelche nach 8 29 Abs . 1 der Verordnung

des Bundes cats über die Regelung des Verkehrs mit Bw -
getreide und Mehl , vom 25 . Januar 191 .» dre Klere ab-
uneben ist, wird die Bezugsvereinigung der deullĉ n Lanv-

wiite G . m. b . H. in Berlin , Am Karlsbad 16, bestimmt.

Abzugeben ist die Kleie , die im Eigentume der Mühle
stehi soweit sie aus beschlagnahmtem Getreide oder aus
Em G^ reide ermahlen ist. das die Mühle von der

Kriegsgetretve -Gesellschaft m . b . H. oder voii einem Kom
munalverband erhalten hat.

Soweit die Mühle das Getreide von ernem Kommunal¬
verband erhalten hat , ist die damus ernmhlene Kleie
wenn der Kvininunalverband es verlangt , an ihn und nicht
an die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte ü . m.

Ö' ^Au ^ Meie , die in der Lohninüllerei ausdem  Getreide
eines Selbstversorgers ermahlen wird , erstreE sich die
Abgabepflicht nicht , soweit die Kleie Eigentum de . -- ell
Versorgers bleibt.

IV . . m
Die Bezugsve reinigung der deutscheil Landwirte G . m

v h gibt die Kleie nur an Kommunalverbandc und au
olL Betriebe , welche die Kleie nach einem technisch em-

wandfl °ien Verfahren zur menschlichen Ernährung ver-
ÄCoÄtwt  können Kleie «ur erhallen , wenn
sie der Bezugsvereinigung der dentschen Landwirte G . .

b H. die geforderte Auskunft iiber die Art der Verarbeitung
und den Absatz geben.

V.
Die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte G . m.

b. H. verteilt die Kleie , die nicht an Betriebe abgegeben wird
(IV.) an die Kommiinalverbände nach folgenden Grund --
sätzen °. , . .

1. von der gesamten verfügbaren Kleie wird ein drittel
aus die einzelnen Kommunalverbände nach dem Ver¬
hältnis der Getreidebeständc verteilt , die bei der Bvr-
ratserhebung vom 1. Februar 1915 nachgewiesen ,iNd:
die verbleibenden zwei Drittel werden aus die ein¬
zelnen Kommunalverbände nach dem Verhältnis des
Bichstandes verteilt , wie er nach der Viehzählung vom
1. Dezember 1914 ermittelt ist : dabei entfallen

30 vom Hundert dieser Menge auf die ermittelten
®fcrl >€

55 vom Hundert auf das ermittelte Rindvieh und
15 vom Hundert auf die ermittelten Schweine;

von der Kleiemcnge , die hiernach auf die einzelnen
Kommunalverbände entfällt , wird die Kleiemenge adge-
setzt die an einen Kommunalvechand auf Grund von
tz 29 Abs . 2 der Bundesratsverordnung über die Rege¬
lung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl dom
25. Januar 1915 abzugeben ist.

VI.
Tie näheren Bedingungen über die Lieferung sowie

den Preis werden durch Vereiicharung zwischen der Be¬
zugsvereinigung der deutschen Larwwirte G . m. b. L . oder
dem Kominittialveiband und der Mühle ge re gell . Tadel
dürfen die in der Bekanntmachung über dre Höchstprel,e iur
Kleie vom 5. Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl. s . 1'- ) ftllge
setzten Preise nicht überschritten werden . Kommt erne Ver¬
einbarung nicht zustande , so wird der Preis unter Berück¬
sichtigung des Höchstpreises sowie der Gute der Klere von bei
höheren Verwaltungsbehörde , in deren Bezirk die MWe
liegt , nach Anhörung von Sachverständigen endgültig , als
unter Ausschluß weiterer Beschwerde ,vwie des Recht - Wege-

seŝ T^ Mühlen haben die Verladung der Kleie nach An¬
weisung der Bezugsvereinigung der deutschen ^ dwirte
G. m b. H. auszuftihren und ihr die erforderliche Aus¬
kunft zu geben.



setzbl. S . 12).
VII.

Tie Bezngsvereiniguug darf von ihrem Umsatz zwei
voin Tausend VermittelungsverWtung zurückbehalten . Ter
übrige Reingewinn ist zur Beschaffung von Futtermitteln
aus dem Ausland zu verwenden . Ueber einen etwa ver¬
bleibenden Rest behalte ich mir die Verfügung vor.

Berlin , den 5. März 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Wiesbaden,  den 6 . April 1888.
Vekanntmach « » «

Nach 8 6 des Regulativs zu deul Gesetz vom 17._ 'März
1870, betr . die Ausführung der revidierten Rheinschifsahrts-
akte vom 17. Oktober 1868 , vom 23 . März 1870 (Amtsblatt
Seite 169) hat im Falle der Zurücknahme resp . der Ent¬
ziehung eines Schiffer - (nicht Lotsen -)Patentes s o w i c n a ch
dem Ableben des Patentinhabers  die Polizeibe¬
hörde an dem Wohnorte des letzteren das Patent einzuziehen
und dasselbe der Königl . Regierung (bezw. dem Königlichen
Reg .-Präsidenten ), welche es ausgestellt hat , zu überreichen.
Ist die Einziehung nicht ausführbar , so ist das Erlöschen des
Patentes durch das Amtsblatt der Regierung bekannt zu
machen.

Es ist also im letzteren Falle die erforderliche Anzerge
zu erstatten.

Wie aus den hiesigen Akten hervorgeht , scheint dresen
Bestimmungen seit längerer Zeit nicht Rechnung getragen
worden zu sein , und ich ersuche daher Euer Hochwohlge-
voren ergebenst , die Polizeibehörden derjenigen Ottschaften
Ihres Kreises , in welchen Schifserpatentsinhaber wohnen,
aus die Beobachtting der angeführten Vorschriften aufmerk¬
sam zu machen.

Der Königl . Regierungö -Präfident.
gez.: von Wurmb.
4- * *

I .-Nr . l . 2291 . Diez,  den 7. April 1915.
Vorstehender Erlaß wird den betreffenden Herren Bür¬

germeistern zur Kenntnis und Beachtung mitgeteilt.
Der Königl . Landrat.

I . &
Zimmer mann.

B . A. C. 25/15 . Wiesbaden , den 29. März 1915.

Oesfemliche Bekanntmachung.
Ans Grund des 8 380 Abs . 2 des Wassergesetzes vom

7. April 1913 (G .-S . S . 53) und gemäß 8 16 der Aus-
fübrungsanweisung lV zum Wassergesetz weise ich darauf hin,
daß ein Recht , einen Wasserlauf in einer der im 8 46 be-
zeichneten Atten zu benutzen , — (dergl . auch 8 379 daselbst ),
- mit Ablauf von zehn Jahren nach dem Inkrafttreten des
Wassergesetzes , d. i . am 1. April 1924, erlischt , wenn nicht
vorher seine Eintragung in das Wasserbuch beantragt ist.
Aus Rechte , die im ' Grundbuch eingettagen sind , ist diese
Vorschrift nicht anzuwenden . Der Antrag kann nach 8 186
Abs 1 bei der Unterzeichneten Wasserbuchbehörde , oder
bei der zuständigen Wasserpolizeibehörde (8 342) schriftlich
oder zu Protokoll gestellt werden.

Ra« ens d-S Bezirksausschusses.
(Wasserbuchbehörde.)
Der Borsitzende.

In Vertretung: Menzel.

ttn  die Herren Bürgermeister
Die Heberollen  über die von den Unternehmern

land - und forstwirtschaftlicher  Betriebe an die
Hassen-Nassauische landwirtschaftliche Berussgenossenschaft
für das Jahr 1912 zu zahlenden Beiträge , sowie über die
von den Mitgliedern der Haftpflicht -Versicherungsanstalt
zu zahlenden Beiträge für das Jahr 1913 , ferner eine
Uebrrsicht über die Verteilung der Umlagebeiträge für 1912
und ein gedrucktes Begleitschreiben gehen den Herrn Bür¬
germeistern id den nächsten Tagen durch die Post zu.

Tie von den einzelnen Unternehmern zu zahlenden
Beiträge sind in ocr Spalte 26 der Heberolle angegeben.
Tie Beiträge Und von dem Gemeinderechner in derselben
Weise wie Gemeinbeabgaben — nötigenfalls im Verwal
tungs -Zwaugsversahren — beizutreiben.

Ter Gemeinderechner bezieht 2 Prvzenl der erhobenen
Einnahmen als Hebegebühren.

Gleichzeitig mit denr Beginne der Erhebung ist die
Heberolle nebst den gedruckten Uebersichten während
z w e re  r Wo  ch e n zur Einsicht der Beteiligten bei dem Ge¬
meinderechner auszulegen.

Ter Beginn der Auslegung ist auf ortsübliche Weise be¬
kannt zu machen , und daß dies geschehen, ist durch Voll¬
ziehung der vorgedruckten Bescheinigung ans der letzten
Seite der Heberolle zu bestätigen . Bei der Bekanntmachung
über die Offenlegung der Heberolle ist darauf hinzuweisen,
daß von dem Gemeinderechner Beitrittserklärungen zur
Haftpflicht -Versicherungsanstalt entgegengenommen werden.

Ein Formular zu solchen Beitrittserklärungen liegt bei.
Tie Beitreibung der Beiträge zur Gemeindekasse hat bis

spätestens zum 25. April d . Js . zu erfolgen.
Beiträge , bei denen der wirkliche Ausfall oder die

fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nachgewiesen
werden kann , muß dir Gemeinde zunächst vorschußweise mit
eiusenden . Sie werden der Gemeinde bei späterem Nachweis
der Uneinziehbarkeit von der Genossenschaft wieder ersetzt.

Im übrigen verweise ich auf die den Heberollen beige¬
fügten gedruckten Begleitschreiben und mache besonders aus
die Vorschrift aufmerksam , wonach die Beiträge Porto
frei der Kreiskommunalkasse  einzusenden sind,
widttgenfalls die der Kasse entstandenen Portokosten von
der Gemeinde wieder eiugezogen werden.

Tie Beiträge können auch bei den L a n d e s b a n k -
stellen auf Konto des Un te r lahn kr eis  e s (Nr.
110) eiugezahlt werden , wodurch das Porto erspart wird.

Bis spätestens zum  1 . Mai  ds . Js . sind die
Heberollen und Beiträge abzutiefern.

Der gestellte Termin (1. Mai d. Js .) ist u n t e r a l l e n
Umständen  e i n z u h a l t e y . Gei)en die Beiträge nicht
pünktlich ern , so hat die Gemeinde den in der Heberolle m >-
gegebenen (Gesamtbetrag vorschußweise an die Kasse abzu
liefern . Ten Gemeinden steht es frei , die Beiträge auch als¬
bald aus eigenen Mitteln und zwar unabhängig von der
Erhebung der Einzelbeiträg « vorzulegen und Vorschußiveise
abzuführen.

Dieses Verfahren ist nur zu empfehlen.

Ir . den Vorjahren ist es vorgekommeu , daß Heberollen
deshalb zurückgeschickt werden mußten , weil am Schlüsse
entweder die vorgeschriebene Bescheinigung  ganz fehlte
oder das Siegel beizudrücken vergessen war.

Sie wollen daraus sehen , daß derarttge Unregelmäßig¬
keiten vermieden werden.

Der « orfitzenve
des Sektto«s-Borsta«d<s der laudwtrtfchaftl.

«ernfsgenosfenschaft.
Duderstadt

vl — - S '2 ä -5 3  ~
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bie l’Jtffalir &s : ie iffreife unb Steferunß &bebInnungen - - - — >»- 7 -
er Meie buirf ) bie Mesugabezeinigung & . m . b . & . an bte

S?omttuiualbevbänbe foioie für bie VIBgabe durch die SJvm-
munafbevbänbe  regeln sich nach der Bekanntmachung über
die Höchstpreise für Kleie vom 5. Januar 1915 (Reichs -Ge-

f -Vit . 7St ) Sir. X f eg , ben (i. Vturtr ifnU.



^ *2o.
rM) ^

ö £ 'S ’S N N d -- '8L? Z
-- .K- '-r. rr

^ ^ r-»
Z ^ K ^ ^

-8.

V e ■-o s
03 ^ Ä  o <U *-» «̂O8 d » W L „

^ ul M  I P . »  !« ft f * r-7 ifV-J .

A ’£*
Ori yC' *40.S .S ^£3 f=: &»vS « -o

! & ■

£» ;>?1. I . dB0O . Eicj,  beit 7 . April 1915 . i
An Sie LrtsPotizeiHehSrde» Sei» « reise«.

Ich mache die Ortspolizeibehörden hierdurch wieder¬
holt darauf aufmerksam, daß sie von jeder ihnen auf Grund
des 8 1552 der Reichsversicherungsordnung zugehendeu Un-
sa' tz.nzeige dem Königlichen Gewerbeinspektor in Limburg
b t' aui drei Tagen  eine Abschrift zuzusenden haben.

Ferner weise ich darauf hin, daß in allen denjenigen
Fällen , in welchen auf Grund des 8 1559 der Reichsver-
si.!/ >rungsanstalt eine Uirterfuchung eingeleitet wird , deni
Königlichen Gewerbeinspektor in Limburg bei Ueberseudung
'er Unfallanzeige , oder, sofern die Einleitung der Unter¬
suchung erst später beschlossen wird , durch besondere Anzeige
unter Bezeichnung des etwa angesetzten Verhandlungster¬
mins Kenntnis zu geben ist.

Hierbei bringe ich meine Verftigung vom 9. Juni 1909,
I. 5341, Kreisblatt Nr . 133, in Erinnerung.

Das Berficherungsaint.
A *

Zimmermann . _
J .-Nr . II . 3129. Diez,  den 3. April 1915.

An die Herren Bürgermeister.
Betr . : Auftrieb von Schweinen in die Wal-

d u nge  n.
Der Herr Landwirtschaftsminister hat im Anschluß an

die bereits früher mitgeteilten Maßnahmen zur Förderung
der Waldweide während der Kriegchauer in einem neuen
Erlaß an die Regierungspräsidenten eine besondere Organi¬
sierung des Waldeintriebs von Schweinen angeregt , um
den Schweinebesitzernnaukentlich das Durchhalten der Zucht¬
tiere und des jungen Nachwuchses zu erleichtern . In dem
Erlaß wird folgendes ausgeführt:

Für den Waldeiutrieb kommen unter den jetzigen Ver¬
hältnissen hauptsächlich Jungschweine im Alter von 4 bis
0 Monaten , sowie Zuchtsauen in Frage . Für erstere wird
der Waldaufenthalt nicht nur wegen des Turchfütterns,
sondern auch aus dem Grunde von Nutzen sein, weil die
Tiere nach einen, längeren Weidegang bei der späteren Stall¬
mast erfahrungsgemäß besonders schnell an Gewicht zu¬
nehmen. Für Schweinebesitzer in der Nähe von Waldungen
ist die Benutzung der Waldweide leicht durchzuführen. So¬
weit sie zu geschlossenen Ortschaften gehören, können die
Tiere gesammelt und gemeinsam tagsüber in den Wald ein-
aet rieben werden. Die dazu erforderlichen . Maßnahmen
werden die Gemeindevorsteher zu veranlassen oder anzu¬
regen haben. Auch die Bestände von entfernt wohnenden
Besitzern können zu größeren Sammelherden vereinigt und
gegebenenfalls unter Benutzung der Eisenbahn nach den
Weidestcllen befördert werden. Dort werden sie unter der
Aufsicht von .Hirten frei geweidet und nachts in nmzäunten
und zerlegbaren Unterständen geborgen, die mit geringen
Kosten herzustellen sind. Die Weideplätze werden nach Be¬
dürfnis gewechselt. Die einzelnen Tiere erhallen Kenn¬
zeichen ihrer Besitzer. Die Dauer des Eintriebs kann bis;
zum Spätherbst , bei günstigen Witterungsverhältnissen bis
in den Winter ausgedehnt werden. Eine solche Verlänge¬
rung wäre namentlich beim Vorhandensein von Waldungen -
mit masttragenden Beständen vorteilhaft.

Ter Erfolg wird namentlich in den Bezirken, in denen,
kominunale und private Waldungen den staatlichen Forst-
besib überwiegen, wesentlich mit davon abhängen , daß auch;
die nichtstaatlichen Forstbesitzer den Eintrieb der Sammel-
herden in entgegenkommender Weise gestatten und die für
di : Weidenntzung etwa zu entrichtenden Entschädigungen!
möglichst niedrig bemessen, um dadurch auch kleinere Be¬
sitzer zur Beteiligung anzuregcn.

Die Landrätc sind veranlaßt worden, das zur Organi¬
sierung des Waldeintriebs Erforderliche möglichst bald in
die Wege zu leiten . Die staatlichen Forstbehörden haben das
Vorgehen der Landräte und der sonstigen mit der Organi-

besagten Stellen ans sede möglich« Weise zu rrnter-
stützen. Die Regierungen werden ermächtigt werden, den
Eintrieb von Schweineherden in staatliche Waldungen
unentgeltlich zuzulassen, das Holz zur Herstellung der Unter¬
stände gegen niedrige Entschädigung abzngeben und die
erforderlichen Arbeitskräfte nach Möglichkeit zur Verfügung
zu stellen.

Die Herren Bürgermeister wollen alsbald das Weitere
in der Angelegenheit nach Benehmen mit den Kgl. Ober
förstereien veranlassen und auch die Gemeindewaldungen
der Weide für Schweine öffnen.

Ich sehe einem Bericht bis spätestens zum 17.
April  d . Js . darüber entgegen, ob eine Waldweide ein¬
gerichtet ist oder noch werden soll, oder aber , welche Hin¬
dernisse dem entgegenstehen.

Der Lantzrat.
Duberstadt.
* * *

Kurze Anleitung über Austrieb der Schweine
in Waldungen.

Art der W a l d u n g e n. Für den Weidegang eignet
sich jede Art «von Waldung . Zu vermerden sind jedoch Be¬
stände mit sumpfigem Untergrund und dichtem Unterholz.

Alter der Schweine.  Das 'Alter der eingetrie¬
benen .Tiere soll mindestens 12 Wochen betragen.

Einrichtungen.  Sind leerstehende Schuppen, Torf¬
scheunen ustv. vorhanden , so wird rnan diese Baulichkeiten
als Unterknnftsräume für die Nacht verwenden. Erforder¬
lich ist dann nur eine zweckentsprechende Einfriedigung.

Fehlen geeignete Räume , so sind dieselben in leichter
Weise herzustellen. Als zweckmäßig hat sich eine einfache
Schntzhütte erwiesen, die ungefähr 1 Meter hoch und 3
Meter breit ist. Die der Windrichtung zugekehrte Sette der¬
selben wird bis zum Boden herabgezogen. Das Dach ist mit
Dachpappe einzndecken. Die Tröge sind so anzuordnen , daß
die Schweine von beiden Seiten herankommen können. In
der Bucht sind 2—3 kleinere Abkleidungen vorzunehmen, um
einzelne Tiere leichter absondern zu können. Die Einfrie¬
digung ivird in einfachster Weise aus Pfosten und Schleie
hergestellt . Der Boden soll trocken und durchlässig sein.
Die Nähe einer Wasserstelle ist sehr erwünscht. Die Streu
kann ans ganz minderwertigem Material , wie Lupinen oder
Rapssaatstroh , bestehen. An weiteren Baulichkeiten sind
erforderlich 1 Wohnbnde für den Hüter , eine verschließ
bare Bude zur Aufbewahrung des Beifutters.

Zeit des Austriebes.  Mit dem Austrieb soll
möglichst nicht vor dem 15. März begonnen werden, um
Erkrankungen zu verhüten.

Größe der Herde , Austrieb  usw . Die Größe
der Herde für einen Hüter kann etwa 250 Tiere betragen.
Wird die Zahl größer , muß die Zahl der Hüter vermehrt
werden. Wichtig ist die Haltung eines guten Hundes . Tie
Tiere sind durch Einziehen von Ohrmarken zu zeichnen. Wäh¬
rend der ersten Tage nach der Anlieferung , die an einen,
bestimmten Tage zu erfolgen hat , sind die Tiere innerhalb
der Einfriedigung zu belassen und gut zu füttern . Nach ettva
2—3 Tagen kann mit dem Austrieb begonnen werden. Im
Anfang ist eine größere Anzahl von Leuten zur Bewachung
nötig . Haben sich die Tiere an die Hütung gewöhnt,
welches in her Regel schon in einem Tage der Fall ist, genügt
ein Hüter mit einem Hund. Es ist zweckmäßig, den Hüter
mit einer Signalhupe zu versehen. Wird dann beim jedes¬
maligen Blasen etwas Futter , am besten Mals , gestreut,
eilen die Tiere auf jedes Signal sofort herbei. Der Hüter
hat auf seinen Gängen jedesmal einen anderen Weg ein¬
zuschlagen. Bewachsene Feldwege, Gräben usw. werden von
den Tieren mit abgegrast.

In den ersten Tagen , sowie bei kühler Witterung ist eine
Zusütterung notwendig . Nach Verlauf von etwa 14 Tagen
kann die Zusütterung im allgemeinen aufhören . Sind
Futtermittel genügend vorhanden , ist eine ständige Zu



mtterum natttclidt twn  Borteil Die Zufüttern .,g lnrt
abends innerhalb der Einfriedigung zu geschehen, um ,nc
Tiere an den Stall zu gewöhnen.

Ter Werdegang kann bis Ende August oder Anfang « ep-
leuiber fortgesetzt werden. ^

Nachteile für die Tiere sind, loie Versuche rn größerem
Biaßstabe ergeben haben, nicht zu befürchten. Gegen Ver¬
luste drirch vereinzeltes Eingehen lassen sich Versicherungen
abschliehen. _ _ _
JMr " iTH . Diez,  den 9. April 191'..

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Betrifft : Ankauf von Kartoffeln für das

Reich.
In Abänderung meiner Verfügung vom 28. Marz d^IS.

mache ich hiermit bekannt , daß auf Grund höheren Orts
ergangenen Anordnung für die für das Reich anzukaufenden
Kartoffeln nicht der von mir unter dem 28. Marz w Js.
für den Kleinverkauf festgesetzte Preis von .. ,•>() Mark,
sondern nur der auf Grlind des Höchstpreisgesetze« für
den Großhandel festgesetzte Preis bezahlt wird . -rre,er tc-

"a ^ für die Sorten Daber , Imperator , Magnum bonum,
Üp tu vate , 4,80 Mark pro Zentner,

v) für alle anderen und mit obigen geniischten dorren
4,55 Mark pro Zentner . ->
Dagegen gelten die in meiner Verfügung vom 28. v.

MtS . angegebenen Zuschläge und zlvar:
zwischen dem 20. und 30. April 1.- Mark,
zwischen dem 1. und 9. Mai 1,50 Mark,
zwischen dem 10. und 19. Mai 2,— Mark,
zwischen dem 20. und 31. Mai 2,50 Mark,
zwischen dem 1. und 9. Juni 3, Mark,
zwischen dein 10. und 19. Juni 3,50 Mark,
zwischen dem 20. Juni und später 4,— Mark

nicht für die Tonne , sondern für den Zentner.
Bei der Preisberechnung werden nicht die gekauften,

sondern nur die tatsächlich abgenommenen .Kartoffel¬
mengen zu Grunde gelegt. Die Höhe der Zusatzgebuhr richtet
>ich nach dem Abnahmetermin . Fällig wrrd der LleserunB-
preis beim Empfang der Kartoffeln durch d,e,enrge stelle,
der sie zuaewiesen sind. , rn ..

Nach 8 6 der Bekanntmachung über dre Höchstpreise
für Speisekartoffeln sind in den Preis eingeschlos,en die
Kosten des Transports bis zum imchsten Guterbahnhos
and die Kosten der Verladung . Die Abnahme erfolgt am
Verladeort und zwar an dem von der Behörde bestimmten,
möglichst nach den Wünschen des Verkäufers anzuberanmen-
den Termin . Eine Abnahme schon vor dem 20. April d. >zs.
kann nicht verbindlich ziigesagt werden.

Der Landrat.
Duderstad t. _

Wiesbaden,  den 27. Atärz 1915.
BekanntmachnnS.

I 26io . Am 20. d. Mts . hier abhanden gekommen:
Ein Etui , enthaltend ein goldenes Uhrenarmband
nnt goldener Uhr, Fabrik -Nr . 44538 . Wert 00 Mark.

Um eingehende Ermittelungen bei Trödlern , Uhr¬
machern. Gold- und Silberarbeitern sowie in den Leih¬
häusern wird ersucht.

Der Polizei . Präfident.
I . B.
Wetz - _

J .Nr II 3344. Diez , den 3 April  lvtb.
Bekanntmachung

Die Schulvorsteherin Fräulein Kühn in Nassau wird
auf meine Veranlassung am

Sonntag , den 11. April d. Jrs , nachm. 4 Ahr
in Eiershausen im Lokale des Gastwirts Andreas einen
Vottrag über:

„Was müssen wir tun, um die Ernährung
unseres Volkes während der « riegszeit zu sicher« ?
halten , wozu ergebenst eingeladen wird.

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit dieses Vortrages kann
ich den Männern , Frauen und Mädchen von Gtershaufen
und Umgebung den Besuch nur recht warm empfehlen.

Der Landrat.
Dnderstadt.

«ekanntmachnng.
Das Proviantamt in Coblenz kauft fortgesetzt gute»

Pferdeheu , Roggenlangstroh sowie Haferfutterstrol , sre,
Magazin oder frei Station Coblcnz-Mofelbahnhof.

Proviant -Amt Coblenz.

Nichtamtlicher Teil.

Kriegs -Chronik.
c> April:  Torpedierung der bttttschen Dampfer „Seven

Seas ", „Lockwood" sowie dreier engl. Fifchdanrpser
durch deutsche Unterseeboote. .

3. April:  Kämpfe im Priesterwalde und am Yserkanal.
Untergärig türkischen Kreuzers „Med sch io re
infolge Auslaufens auf eine Mine . Besatzung ge-
rettet.

4 A p l i l : Fortschritt im Pttesterwaldc durch, Minen
' ' fprengungen . Fortdauer der Karpathenschlacht.

2020 Russen gefangen..
5 A p r i l : Heftige französische Angriffe zwischen Maas

und Mosel, die sämtlich unter ungeheuren Verlusten
der Franzosen abgeschlagen werden. In Galizien
werden 1400 Russen gefangen genommen. Dvrpedre-
rung des engl. Dampfers „Olvine", des ruf,ischen
Seglers „Hermes", der englischen Dampfer „Noth-
lnnds " und „City vf Bremen " sowie des englr,cheu
Seglers „Acantha ". ^ ,,

6 Avril:  Oestlich des Laborczatales rn den Karpathen
erobetten deutsche und österreichische Truppen starke
Stellungen der Russen und machen 5040 Gefangene,
in anschließenden Abschnitten 2530 Gefangene. Am
südlichen Tnjestr -Ufer werden 2 Bataillone des
russischen Alexander-Jns .-Regts . vernichtet . --
Schwere Verluste der Franzosen um Veroun Ver-
nichrnng eines russischen Bataillons bei Andrer
jewo. . .

7 Avril:  Bluttger Zusammenbruch erneuter franzo,r,chrl
Angriffe zwischen Maas und Mosel. Dre Zahl der
in den Karpathen am 6. April gefangen genoni-
menen Russen erhöht sich um 930 Mann . Es wur¬
den erbeutet 3 Geschütze, 7 Maschinengewehre und
etwa 5000 Gewehre. Bestätigung des von der bri-
ttschen Admiralität gemeldeten Untergangs des

U. 29" mit Kapitän Weddigen.
8 Av ri "l : Erneute vergebliche Angriffe der Franzosen . o>e

unter sehr schweren Verlusten zurückgeschlagen
werden. _ _

Allerlei vom Kriege
* Drei große Entlausungsanstalten  wer¬

den. loie die „Holzwelt" erfährt . ,in AlexandrMv erfflchttt
werden : mit dem Bau wird bereits m den nächsten -ragen
begonnen. Alexandrowo liegt zwar schon rn Russischs oben,
ist aber nur etwa 40 Kilometer von Thorn entfernt Der
Ban . dessen Kosten auf etwa eine Million Mark veran
schlagr sind, wird von drei Thorner Baufirmen ausgefnhtt.
Als Material wird hauptsächlich Holz verwendet.
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